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Kleine Anfrage des Abgeordneten Valentin Lippmann,
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drs. -Nr. : 6/6357
Thema: Haushaltsansätze für Body-Cams, Gesichtserkennungs- und

Vorhersagesoftware

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Über welchen Haushaltstitel (bitte Kapitel, Titel und Mittelansatz ange-
ben) ist die angekündigte Anschaffung von Bodycams, Gesichtser-
kennungs- und Vorhersagesoftware im Entwurf des Haushaltsplans
2017/2018 vorgesehen?

Die für 2017/2018 veranschlagten Ausgaben für Geräte und Ausrüstungs-
gegenstände sowie Software sehen keine Ausstattung der sächsischen Po-
lizei mit Bodycams (ohne Pilotierungen) sowie keine Gesichtserkennungs-
und Vorhersagesoftware vor.

Frage 2:
Sollte die Anschaffung wegen interner Abstimmungs- und Willensbil-
dungsprozesse der Staatsregierung noch nicht vorgesehen sein: Über
welchen Haushaltstitel wäre die Anschaffung im Entwurf des Haus-
haltsplans 2017/2018 dennoch gewährleistet?

Frage 3:
Sollten keine Mittel vorgesehen sein: Inwieweit wäre eine Anschaffung
auch ohne Haushaltsansätze möglich?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 2 und 3:

Die Ausgaben für die Anschaffung von Bodycams sowie Gesichtserken-
nungs- und Vorhersagesoftware wären zu Lasten Kapitel 03 20 Titel 812 01
und 812 99 auszuweisen.
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Unter/äer Voraussetzung der §§ 37 und 38 Sächsische Haushaltsordnung könnte das
Säcl^jSische Staatsministerium der Finanzen in überplanmäßige Ausgaben und Ver-
pflicj^ungen einwilligen. Ohne diese Voraussetzung könnte das Sächsische Staatsmi-
nist^num^Eler Finanzen nach § 10 Absatz 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 Regierungs-
entfifurf ̂ 'zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen einwilligen.

Mitjfreu/idlichen Grüßen

Markus Ulbigl
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